
Zeitschrift: Mitteilungsblatt für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

Herausgeber: Schweizer-Verein im Fürstentum Liechtenstein

Band: - (1984)

Heft: 1

Rubrik: Thronrede S.D. Erbprinz Hans Adam

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


2

THRONREDE S.D.ERBPRINZ HANS ADAM

Erstmals hat am 27. März 1984 nicht Landesfürst Franz Josef
II., sondern Erbprinz Hans Adam mit der traditionellen Thronrede

das neue Amtsjähr des Liechtensteiner Parlaments, den
Landtag, eröffnet. Der Erbprinz nahm diesen Hoheitsakt in
diesem Jahr noch aufgrund einer Vollmacht des Vaters vor.
Durch eine Verfassungsänderung soll jedoch die vom
Landesfürsten im letzten Jahr errichtete Stellvertretung im
Fürstenhaus in der Verfassung verankert werden.

Nachstehend den Wortlaut der Thronrede des Erbprinzen vor
dem liechtensteinischen Parlament:

Seine Durchlaucht der Landesfürst hat mich gemäss
Art. 54 unserer Verfassung bevollmächtigt, den Landtag

zu eröffnen.
Die Regierung hat für diese Sitzungsperiode die
Vorlage für eine Verfassungsänderung ausgearbeitet,
welche die Frage der Stell Vertretung regelt. Falls
die vorgeschlagene Verfassungsänderung angenommen
wird, ist es bekanntlich der Wunsch des
Landesfürsten, mich zu seinem Stellvertreter zu ernennen
und sich von der aktiven Politik zurückzuziehen.
Er wird zwar weiterhin Staatsoberhaupt bleiben,

aber dennoch wird zu diesem

Zeitpunkt einer der
wichtigsten Zeitabschnitte

der liechtensteinischen
Geschichte zu Ende

gehen. Die vergangenen
46 Jahre hat mein Vater
die Entwicklung
Liechtensteins wesentlich
mitgestaltet. Ich möchte
ihm und all den andern
von Herzen danken, die
beigetragen haben,
zuerst am Ueberleben
Liechtensteins während den
Wirren des Zweiten
Weltkrieges und dann an dem

unglaublichen Aufschwung
des Landes.
Um die Bedeutung dieser
vergangenen Jahrzehnte
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zu begreifen, genügt es, die vergangenen Jahrhunderte
zu betrachten. In der langen Geschichte dieses

Landes stand fast immer die reine Ueberlebensfrage
im Vordergrund, sowohl für den Einzelmenschen wie
auch für die Gemeinschaft. Im Unterschied zu vielen
andern Regionen kannte Liechtenstein keine Periode
besonderen Wohlstandes und war nie ein politisches
Zentrum, welches über seine Grenzen hinausstrahlte.
Auch 1938 gab es keinen Anlass, auf eine Wende der
liechtensteinischen Geschichte zu hoffen. Das Land
bot einer zahlenmässig beschränkten Bevölkerung
ein bescheidenes Leben, aber der Bevölkerungsüber-
schuss musste auswandern, um zu überleben.
Von aussen war wieder einmal die Selbständigkeit
Liechtensteins bedroht.
Heute ist das alles Geschichte. Aus dem Armenhaus
Europas sind wir das Land mit dem höchsten
Lebensstandard geworden. Liechtensteins Selbständigkeit
wird nicht mehr in frage gestellt. In internationalen

Gremien können unsere Vertreter gleichberechtigt
mit anderen unabhängigen Staaten ihre Stimme

erheben.
Für dieses Erbe, welches unsere Väter geschaffen
haben, müssen wir zutiefst dankbar sein. Neben der
Dankbarkeit soll auch das Gefühl der Verantwortung
unser Herz erfüllen - die Verantwortung, dieses
Erbe zu bewahren und so weit wie möglich zu mehren.
Treten wir eines Tages zugunsten der nächsten
Generation zurück, können wir froh und stolz sein,
wenn es uns gelingt, eine ähnliche Leistung
vorzuweisen.

Natürlich erheben sich in der jüngeren Generation
immer wieder kritische Stimmen gegen Auswüchse der
Wohlstandsgesellschaft, gegen Veränderungen der
Umwelt, gegen die Politik der Parteien und der Regierung

und so vieles mehr. Das soll aber kein Grund
zur Beunruhigung sein. Im Gegenteil fehlt jede Kritik,

wird es erst beunruhigend. Es bedeutet
entweder, dass der jungen Generation die Leistungen
ihrer Väter vollkommen gleichgültig sind oder
ihnen Wille und Fantasie fehlen, das Vorhandene zu
verbessern und das Erbe zu mehren.
Ob wir so erfolgreich sein werden wie die Generation

unserer Väter, kann niemand voraussagen. Wir
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haben aber allen Grund, optimistisch in die Zukunft
blicken zu können. Ein Kleinstaat wie wir es sind,
hat in einer Welt, die sich immer rascher ändert,
viele Vorteile. Wir sind beweglicher und können
uns auf neue Situationen rascher einstellen.

Innenpolitische Probleme werden früh erkannt und
können schneller gelöst werden. Die Regierung ist
sehr viel näher am Volk als in einem grossen Staat
und damit auch näher an der politischen Realität.
Die Autonomie unserer Gemeinden, die Elemente der
direkten Demokratie, die Struktur unserer
Wirtschaft mit ihren vielfältigen Klein- und
Mittelbetrieben sind alles wichtige Faktoren, die das
Entstehen einer grossen unpersönlichen Bürokratie
fern vom Bürger bremsen. Folgender Ausspruch von
alt Regierungschef Alexander Frick ist in die
politische Literatur eingeflossen: "Bevor eine
Grossmacht von einem Problem erfährt, haben wir es
schon halb gelöst".
Ebenso falsch wie es ist, pessimistisch in die
Zukunft zu blicken, wäre es, die Gefahren zu
unterschätzen, die einer kleinen Gemeinschaft wie
Liechtenstein drohen können. Es wird auch für uns
Rückschläge und Enttäuschungen geben, auch wir werden
Fehler machen, denn niemand ist unfehlbar. Aber
solange wir aus Fehlern lernen und wir sie wieder
korrigieren können, werden sie nicht zur Katastrophe.

Rückschläge und Enttäuschungen können uns auch
helfen. Probleme zu erkennen und neue Wege zu finden.

Wenn der Wille zur Zusammenarbeit da ist,
können wir mit Einsatz und Ausdauer alle
innenpolitischen Probleme lösen.
Bei Problemen, die von aussen an uns herangetragen
werden, sind wir in den meisten Fällen auf die
Kooperation mit andern Ländern angewiesen. Aber
dieses Schicksal teilen wir auch mit den grossen
Staaten. Umweltprobleme wie das Waldsterben können
offensichtlich nur europaweit gelöst werden. Die
Wirtschaft aller westeuropäischen Staaten ist mehr
oder weniger vom freien Welthandel abhängig. Keines

dieser Länder ist stark genug, um den Frieden
in Europa zu sichern oder sich vor den Auswirkungen
eines Weltkrieges zu schützen.
Im Unterschied zu grossen Staaten sind wir jedoch
noch stärker abhängig von einer vernünftigen inter-
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nationalen Zusammenarbeit. Solange wir auf dem
Boden der politischen Realität bleiben, ist es
deshalb in unserem eigenen Interesse, wenn wir
in internationalen Gremien unsere Stimme erheben.
Auch wenn unsere Stimme noch so klein und schwach
ist, wird sie ein Beitrag sein, der vielleicht einmal

entscheidend ist für unsere Zukunft.
Mit Gottvertrauen und Zuversicht sind hier in der
Vergangenheit scheinbar unüberwindbare Hindernisse
bewältigt worden. Das gleiche Gottvertrauen und
die gleiche Zuversieht wünsche ich Ihnen, sehr
geehrte Herren Abgeordnete, der Regierung sowie
allen jenen, die an der Zukunft Liechtensteins
mitarbeiten.

DER LIECHTENSTEINISCHE LANDTAG

(aus "Eine Dokumentation" Fürstentum Liechtenstein von
Dr.Waither Kieber)
Das gesetzmässige Organ der Gesamtheit der
Landesangehörigen ist der Landtag. Er besteht aus 15
Abgeordneten, die vom Volke im Wege des allgemeinen,
gleichen, geheimen und direkten Stimmrechtes nach
dem Verhältsniswahlrecht (Proporz) gewählt werden.
Die Mandatsdauer beträgt vier Jahre, wobei eine
Wiederwahl zulässig ist.
Die Einberufung und Schliessung des Landtages
erfolgt durch den Landesfürsten, der auch das Recht
hat, ihn aus erheblichen Gründen auf drei Monate
zu vertagen oder aufzulösen. Daneben kann unter
gewissen Voraussetzungen die Einberufung des Landtages

oder seine Auflösung auch vom Volke begehrt
werden.
Die Abgeordneten besitzen die sogenannte Immunität,
d.h. sie sind für ihre Abstimmungen niemals, für
ihre in den Sitzungen des Landtages gemachten
Aeusserungen nur dem Landtag verantwortlich. Ueber-
dies darf kein Abgeordneter während der Dauer der
Sitzungsperiode ohne Einwilligung des Landtages
verhaftet werden, ausgenommen bei Ergreifung auf
frischer Tat.
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